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Aktuelle Regelungen zum Arbeitsschutz 

S 
eit dem 27.1.2021 ist die neue Arbeitsschutzver-
ordnung in Kraft, die unter anderem regelt, 
dass Arbeitgeber ihren Mitarbeitenden die 

Möglichkeit im Homeoffice 
zu arbeiten, anbieten muss, 
wenn keine betriebsbeding-
ten Gründe entgegenstehen. 
 
Sollte der Arbeitgeber von sich aus nicht aktiv werden 
und auch ein Hinweis der MAV auf den Gesetzestext 
nicht fruchten, so gibt es zwei Möglichkeiten für die 
MAV, aktiv zu werden: 
• Antrag nach MAVO §37 Absatz 1 Ziffer 10: Da-

nach könnte die MAV unter Berufung auf die 
gesetzliche Verpflichtung beantragen, dass der 
Arbeitgeber bestimmten Mitarbeitergruppen 
oder einzelnen Personen, die aus Sicht der MAV 
nicht aus betriebsgedingten Gründen in der Ein-
richtung sein müssen, die Arbeit im Homeoffice 
anbietet. Der Antrag sollte eine Frist von weni-

gen Tagen enthalten. Lässt der Arbeitgeber die 
Frist verstreichen, könnte die DiAG-MAV anwalt-
liche Unterstützung vermitteln. 

• Bei der Arbeitsschutzverordnung handelt es 
sich um eine Verpflichtung des Arbeitgebers, 
aktiv zu werden. Kommt der Arbeitgeber dieser 
Verpflichtung nicht nach, kann die MAV sich an 
die staatliche Arbeitsschutzbehörde wenden. 

 
 Arbeitsschutz in Schleswig-Holstein: 

https://www.schleswig-holstein.de/
DE/Fachinhalte/A/arbeitsschutz/
staatlicherArbeitsschutz.html 

 Arbeitsschutz in Hamburg: https://
www.hamburg.de/arbeitsschutz/ 

 Arbeitsschutz in Mecklenburg-
Vorpommern:                                         
https://www.lagus.mv-regierung.de/
Arbeitsschutz/Standorte-und-Kontakt/ 

Weitere Regelungen der einzelnen Bundesländer 

W 
ir weisen darauf hin, dass es neben der 
aktuellen Arbeitsschutzverordnung weite-
re, teilweise branchenbezogene Regeln 
zur Corona-Pandemie gibt. 

Es gehört durchaus zur Aufgabe einer MAV 
(Freistellung im notwendigen Umfang) diese Regeln 

zu studieren und ggf. dem 
Arbeitgeber weitergehende 
Vorschläge zum Gesund-
heitsschutz der Mitarbeiten-
den zu machen bzw. passen-
de Anträge nach MAVO §37 
Absatz 1 Ziffer 10 zu stellen. 

Links der einzelnen Bundes-
länder: 

• Schleswig-Holstein, Gesamtausgabe: https://
www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/
Coronavirus/_documents/teaser_erlasse.html 

• Mecklenburg-Vorpommern, Gesamtausgabe 
der Verordnungen: https://www.regierung-
mv.de/static/Regierungsportal/
Portalredaktion/Inhalte/Corona/Corona-
Verordnung.pdf 

• Hamburg, Gesamtüberblick: https://

www.hamburg.de/coronavirus/ 

Hinweis für Mitarbeitende in der Betreuung von               
Kindern: 

Von der aktuellen Arbeitsschutzverordnung bleiben 
„….abweichende Vorschriften der Länder zum In-
fektionsschutz im Zusammenhang mit der Betreu-
ung von Kindern…..unberührt“. 

Unter den nachfolgenden Links sind die einzelnen 
Vorschriften der jeweiligen Länder zu finden:  

• Schleswig-Holstein: https://www.schleswig-
holstein.de - Coronavirus - A - Z -  Aktueller 
Stand zur Betreuung in Kitas (schleswig-
holstein.de)  

• Mecklenburg-Vorpommern:    https://
www.regierung-mv.de/static/
Regierungsportal/Ministerium%20für%
20Soziales%2c%20Integration%20und%
20Gleichstellung/Dateien/Dateien/Anlage%
204_Hygienehinweise_Kita-
Corona_Stand_22-01-2021.pdf 

• Hamburg: https://www.hamburg.de/
coronavirus/kita/ 
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COVID-19 als Berufskrankheit: DIVI und DGUV informieren                                  
zu Voraussetzungen sowie Versicherungsleistungen 
 
Was viele Beschäftigte im Gesundheitswesen nicht wissen: Die COVID-19-
Erkrankung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Gesundheitsdienst 
kann als Berufskrankheit anerkannt werden. Doch welche Voraussetzun-
gen müssen dafür erfüllt sein, wer ist versichert und welche Leistungen 
werden gezahlt? Das erläutern die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) und die Deutsche Inter-
disziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) jetzt in einer gemeinsamen Information für 
Betriebe und Beschäftigte. "Wer nach dem Kontakt mit COVID-19-Erkrankten selbst an COVID-19 erkrankt, 
den dürfen wir nicht alleinlassen. Die Aufklärung über Anerkennung von Infektionskrankheiten als Berufs-
krankheiten ist dabei ein wichtiger Baustein. Als Service haben wir für die Betroffenen alle wichtigen Infor-
mationen kompakt zusammengefasst", sagt DIVI-Generalsekretär Professor Felix Walcher, Direktor der Kli-
nik für Unfallchirurgie des Universitätsklinikums Magdeburg. 
 
Insbesondere Beschäftigte in stationären oder ambulanten medizinischen Einrichtungen und in Laboratori-
en können die Voraussetzungen einer Berufskrankheit erfüllen. Das trifft auf Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer, aber auch auf ehrenamtliche Helferinnen und Helfer zu. Grundsätzlich müssen drei Vorausset-
zungen vorliegen: 
 

• Kontakt mit SARS-CoV-2-infizierten Personen im Rahmen der beruflichen Tätigkeit im Gesund-
heitswesen und 

• relevante Krankheitserscheinungen, wie zum Beispiel Fieber oder Husten, und 

• positiver Nachweis des Virus durch einen PCR-Test 
 
Falls ein Verdacht auf eine SARS-CoV-2-Infektion besteht, sollte der behandelnde Arzt oder der Betriebsarzt 
auf einen möglichen beruflichen Zusammenhang angesprochen werden. Ärztinnen und Ärzte sowie der Ar-
beitgeber sind verpflichtet, dem zuständigen Träger der gesetzlichen Unfallversicherung den begründeten 
Verdacht auf eine Berufskrankheit anzuzeigen. 
 
Unfallversicherung übernimmt Kosten für Heilbehandlung und Rehabilitation 
 
Ist die Erkrankung als Berufskrankheit anerkannt, übernimmt die gesetzliche Unfallversicherung die Kosten 
der anstehenden Heilbehandlung sowie der medizinischen, beruflichen und sozialen Rehabilitation. Bei ei-
ner bleibenden Minderung der Erwerbsfähigkeit kann sie auch eine Rente zahlen. Im Todesfall können Hin-
terbliebene eine Hinterbliebenenrente erhalten. Die Kosten für einen SARS-CoV-2-Test werden unter be-
stimmten Umständen übernommen. Zum Beispiel, wenn es im Rahmen der beruflichen Tätigkeit im Ge-
sundheitswesen oder in Laboratorien direkten Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2-infizierten oder möglicher-
weise infizierten Person gab. 
 
Versicherungsträger: regionale Unfallkasse oder Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und        
Wohlfahrtspflege 
 
Welcher Versicherungsträger zuständig ist, hängt vom Arbeitgeber ab. Für Einrichtungen in öffentlicher Trä-

gerschaft ist das die regional zuständige Unfallkasse beziehungsweise der regional zuständige Gemeinde-

Unfallversicherungsverband. Für Einrichtungen in privater oder kirchlicher Trägerschaft ist es die Berufsge-

nossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW). Weitere Informationen zur Anerkennung 

von Infektionskrankheiten als Berufskrankheiten sowie das  

https://publikationen.dguv.de/versicherungleistungen/versicherungsschutz/3854/covid-19-als-berufskrankheit-informationen-fuer-beschaeftigte-im-gesundheitswesen?number=SW21498
https://publikationen.dguv.de/versicherungleistungen/versicherungsschutz/3854/covid-19-als-berufskrankheit-informationen-fuer-beschaeftigte-im-gesundheitswesen?number=SW21498
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DiAG-MAV in Erzbistum Hamburg                                                                                                                                                                                      

Lange Reihe 2                                                                                                                                                                                                                        

20099 Hamburg                                                                                                                                                                                                                 

Tel. 040/18011971                                                                                                                                                                                                                  

Fax 040/18073829                                                                                                                                                                                                                   

E-Mail: geschaeftsstelle@diag-mav-hamburg.de 

ärztliche Anzeigeformular gibt es online unter www.dguv.de sowie auch auf den Seiten der Berufsgenos-
senschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW). 

Quelle: https://www.bgw-online.de/DE/Presse/Pressearchiv/2020/PM-DGUV-COVID-19-als-
Berufskrankheit.html 


